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Art. 38 18 W-VDL Befugnisse des
Vorsitzenden

W-VDL - Vierte Durchfuhrungsverordnung zur Wiener Landarbeitsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die Leitung und Einteilung der Geschafte der Obereinigungskommission steht dem Vorsitzenden zu. Er beruft die
Mitglieder zu den Sitzungen ein und fuhrt den Vorsitz bei den Verhandlungen, soweit er nicht einen Stellvertreter mit
dem Vorsitz betraut.

(2) Dem Vorsitzenden obliegt die Besorgung der laufenden Geschéfte der Obereinigungskommission.

(3) Der Vorsitzende priift die eingelangten Geschaftsstlicke und hat die zur Vorbereitung der Beschluf3fassung notigen
Anordnungen zu treffen und die hiezu erforderlichen Erhebungen anzuordnen.

(4) Der Vorsitzende ist befugt, zu den Beratungen auch Vertreter der an dem Beratungsgegenstand beteiligten
Abteilungen der Landesregierung mit beratender Stimme heranzuziehen.

(5) Die Befugnisse des Vorsitzenden stehen im Falle der Verhinderung seinen Stellvertretern zu. Der Vorsitzende ist
berechtigt, von vornherein oder von Fall zu Fall einen seiner Stellvertreter einen Teil seiner Befugnisse zu Gbertragen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 3 § 18 W-VDL Befugnisse des Vorsitzenden
	W-VDL - Vierte Durchführungsverordnung zur Wiener Landarbeitsordnung


